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Neue BFH – Urteile retten Kindergeldanspruch 

Presseinformation

Der Bundesfinanzhof hat in zwei aktuellen Urteilen (Az.: III R 74/05 und III R 24/06) zugunsten der Eltern volljähriger in Ausbildung befindlichen Kindern Recht gesprochen. Danach können bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge eines Kindes auch Kranken – und Pflegeversicherungsbeiträge des Kindes abgezogen werden, die in eine private oder freiwillig in eine gesetzliche Krankenkasse gezahlt werden. Dies rettete in diesen Fällen das Kindergeld. 


Kindergeldanspruch besteht bei volljährigen, in Ausbildung befindlichen Kindern nur, wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes 7.680 Euro im Jahr nicht überschreiten. Bei der Ermittlung des Grenzbetrages können Werbungskosten und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden und mindern dadurch die Höhe der Einkünfte und Bezüge. 

Die Familienkassen berücksichtigen bis dato jedoch nur die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge. In eine private oder freiwillig in eine gesetzliche Krankenkasse gezahlte Beiträge blieben bisher unberücksichtigt. Hiergegen richteten sich die Klagen. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 

11. Januar 2005 (Az.:2 BvR 167/02) sind Pflichtbeiträge von den Einkünften des Kindes abzuziehen. Dies müsse nach Meinung der klagenden Eltern auch für die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gelten, die in eine private bzw. als freiwilliges Mitglied in eine gesetzliche Krankenkasse gezahlt werden.

Diese Auffassung unterstützt der BFH in beiden Urteilen. Danach dürfen Eltern, deren Kindern nicht sozialversicherungspflichtig sind, nicht schlechter gestellt sein, als Eltern mit sozialversicherungspflichtigen Kindern. Davon betroffen sind nach Mitteilung des Verbandes zum Beispiel bei der Polizei oder Zoll auszubildende Kinder sowie Referendare.

Der NVL empfiehlt bei Ablehnung des Kindergeldes zu prüfen, ob durch Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Grenzbetrag unterschritten wird. In diesen Fällen sollte bei Ablehnung des Kindergeldantrages innerhalb eines Monats Einspruch eingelegt und in allen noch offenen Fällen mit Hinweis auf die Aktenzeichen der Abzug begehrt werden. 

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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